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Erklärung zur Schweigepflicht und zum Datenschutz 

(vom Vertragspartner zu unterzeichnen) 

Dem Unterzeichner ist bekannt, dass er im Rahmen seiner Tätigkeit Zugang zu vertraulichen Informationen der 

jeweiligen Vertragspartner und Kunden erhalten kann. Vertrauliche Informationen sind solche, bei denen es 

sich um Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse handelt, die dem Bankgeheimnis oder dem Datenschutz 

unterliegen, die wettbewerbsrelevantes Know-How darstellen oder die als vertraulich gekennzeichnet sind. 

Der Unterzeichner verpflichtet sich, über die ihm überlassenen oder zugänglich werdenden vertraulichen 

Informationen zeitlich unbeschränkt Verschwiegenheit zu wahren. Die vertraulichen Unterlagen und 

Informationen dürfen nur genutzt werden, soweit sie zur Erfüllung der vereinbarten Tätigkeiten des 

Unterzeichners erforderlich sind. Darüber hinaus dürfen die Informationen weder ungeschützt, d.h. nicht 

anonymisiert noch für gewerbliche Zwecke verwandt werden. 

Der Unterzeichner verpflichtet sich ausdrücklich zur Einhaltung des Datengeheimnisses i.S.d. § 5 BDSG, d.h., 

keine personenbezogenen Daten unbefugt zu verarbeiten oder zu nutzen. 

Die Verschwiegenheitspflicht gilt für jede Art der Kenntniserlangung durch Dritte, sei es mündlich, schriftlich 

auf Papier oder in elektronischer Form, durch die Gestattung von Besichtigungen oder auf andere Weise durch 

direkte oder indirekte Übermittlung. 

Der Unterzeichner darf vertrauliche Informationen nur dann an Dritte weitergeben, wenn die jeweiligen 

Vertragspartner hierzu zuvor ihre ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis erteilt haben. Der Unterzeichner 

verpflichtet sich nach Ablauf seiner Tätigkeit sämtliche Informationen und Unterlagen einschließlich eventueller 

Vervielfältigungen an den jeweiligen Auftraggeber im Innenverhältnis herauszugeben. Unabhängig davon kann 

der jeweilige Auftraggeber jederzeit die Herausgabe der Informationen und Unterlagen verlangen. Der 

Unterzeichner wird sämtliche von dem Auftraggeber im Innenverhältnis erhaltene Unterlagen, Kopien usw. 

unverzüglich den Vertragspartnern übergeben. Er hat kein Zurückbehaltungsrecht an ihnen. Bei elektronisch 

auf wiederbeschreibbaren Speichermedien gespeicherten Informationen genügt die Löschung der 

Informationen bzw. Dateien, sofern dies so geschieht, dass ein Wiederherstellen der Daten nicht möglich ist. 

Darüber hinaus wird der Unterzeichner die von ihm erbrachten vertragsgegenständlichen Leistungen 

angemessen gegen eine nicht vertragsgemäße Nutzung, Vervielfältigung oder Weitergabe sichern. 

Dem Unterzeichner ist bekannt, dass die Vertragspartner bei Verstößen gegen die vorgenannten Pflichten 

zum Daten- und Geheimnisschutz zur sofortigen Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen berechtigt 

sind. 

Die Anlage „Einschlägige Rechtsvorschriften zum Datenschutz“ hat der Unterzeichner zur Kenntnis genommen. 

Er verpflichtet sich, sämtliche Handlungen zu unterlassen, welche zur Verwirklichung einer Straftat nach diesen 

Vorschriften führen können. 
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Einschlägige Rechtsvorschriften zum Datenschutz 

Die nachfolgenden Punkte sind eine Zusammenfassung der wichtigsten Regelungen des deutschen 

Bundesdatenschutzgesetzes und weiterer relevanter Regelungen. Der Umgang mit Personaldaten unterliegt gesetzlichen 

Vereinbarungen zur Auftragsdatenverarbeitung und dem Bundesdatenschutzgesetz, darüber hinaus können 

projektbezogen ergänzende kundenspezifische Regelungen zur Anwendung kommen. Diese werden im Bedarfsfall 

gesondert geregelt. 

 

1. Schutz von personenbezogenen Daten nach Bundesdatenschutzgesetz  

(BDSG) 

§ 5 Datengeheimnis 

Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu 

verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Personen sind, soweit sie bei nicht- öffentlichen Stellen beschäftigt 

werden, bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach 

Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 

 

§ 43 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 4d Abs. 1, auch in Verbindung mit § 4e Satz 2, eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 

nicht rechtzeitig macht, 

2. entgegen § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit Satz 3 und 6, einen Beauftragten für den 

Datenschutz nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig bestellt, 

2a. entgegen § 10 Absatz 4 Satz 3 nicht gewährleistet, dass die Datenübermittlung festgestellt und überprüft werden 

kann, 

2b. entgegen § 11 Absatz 2 Satz 2 einen Auftrag nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen 

Weise erteilt oder entgegen § 11 Absatz 2 Satz 4 sich nicht vor Beginn der Datenverarbeitung von der Einhaltung 

der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen überzeugt, 

3. entgegen § 28 Abs. 4 Satz 2 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig unterrichtet oder nicht 

sicherstellt, dass der Betroffene Kenntnis erhalten kann, 

3a. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 4 eine strengere Form verlangt, 

4. entgegen § 28 Abs. 5 Satz 2 personenbezogene Daten übermittelt oder nutzt, 

4a. entgegen § 28a Abs. 3 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht, 

5. entgegen § 29 Abs. 2 Satz 3 oder 4 die dort bezeichneten Gründe oder die Art und Weise ihrer glaubhaften 

Darlegung nicht aufzeichnet, 

6. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 1 personenbezogene Daten in elektronische oder gedruckte Adress-, Rufnummern-, 

Branchen- oder vergleichbare Verzeichnisse aufnimmt, 

7. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 2 die Übernahme von Kennzeichnungen nicht sicherstellt, 

7a. entgegen § 29 Abs. 6 ein Auskunftsverlangen nicht richtig behandelt, 

7b. entgegen § 29 Abs. 7 Satz 1 einen Verbraucher nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 

unterrichtet, 
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8. entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht vollständig benachrichtigt, 

8a. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 3, entgegen § 34 Absatz 1a, entgegen § 34 Absatz 2 

Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder entgegen § 34 Absatz 2 Satz 5, Absatz 3 Satz 1 oder Satz 2 oder Absatz 

4 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 

erteilt oder entgegen § 34 Absatz 1a Daten nicht speichert, 

8b. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 3 Angaben nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt, 

8c. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 4 den Betroffenen nicht oder nicht rechtzeitig an die andere Stelle verweist, 

9. entgegen § 35 Abs. 6 Satz 3 Daten ohne Gegendarstellung übermittelt, 

10. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig erteilt oder eine Maßnahme nicht duldet oder 

11. einer vollziehbaren Anordnung nach § 38 Abs. 5 Satz 1 zuwiderhandelt. 

 

 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, erhebt oder verarbeitet, 

2. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, zum Abruf mittels automatisierten 

Verfahrens bereithält, 

3. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, abruft oder sich oder einem anderen aus 

automatisierten Verarbeitungen oder nicht automatisierten Dateien verschafft, 

4. die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, durch unrichtige Angaben 

erschleicht, 

5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz 1, auch in Verbindung mit § 29 Abs. 4, § 39 Abs. 1 Satz 1 oder § 40 

Abs. 1, die übermittelten Daten für andere Zwecke nutzt, 

5a. entgegen § 28 Absatz 3b den Abschluss eines Vertrages von der Einwilligung des Betroffenen abhängig macht, 

5b. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 1 Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung 

verarbeitet oder nutzt, 

6. entgegen § 30 Absatz 1 Satz 2, § 30a Absatz 3 Satz 3 oder § 40 Absatz 2 Satz 3 ein dort genanntes Merkmal mit 

einer Einzelangabe zusammenführt oder 

7. entgegen § 42a Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht. 

 

 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in den Fällen des 

Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu dreihunderttausend Euro geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen 

Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reichen die in Satz 1 genannten Beträge 

hierfür nicht aus, so können sie überschritten werden. 
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§ 44 Strafvorschriften 

(1) Wer eine in § 43 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen 

zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 

bestraft. 

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der Betroffene, die verantwortliche Stelle, der 

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und die Aufsichtsbehörde. 

 

2. Schutz nach Telekommunikationsgesetz (TKG)  

§ 88 TKG Fernmeldegeheimnis 

(1) Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und ihre näheren Umstände, insbesondere 

die Tatsache, ob jemand an einem Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das Fernmeldegeheimnis erstreckt 

sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser Verbindungsversuche. 

(2) Zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses ist jeder Dienstanbieter verpflichtet. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht 

auch nach dem Ende der Tätigkeit fort, durch die sie begründet worden ist. 

(3) Den nach Absatz 2 Verpflichteten ist es untersagt, sich oder anderen über das für die geschäftsmäßige Erbringung der 

Telekommunikationsdienste einschließlich des Schutzes ihrer technischen Systeme erforderliche Maß hinaus Kenntnis vom 

Inhalt oder den näheren Umständen der Telekommunikation zu verschaffen. Sie dürfen Kenntnisse über Tatsachen, die 

dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, nur für den in Satz 1 genannten Zweck verwenden. Eine Verwendung dieser 

Kenntnisse für andere Zwecke, insbesondere die Weitergabe an andere, ist nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine 

andere gesetzliche Vorschrift dies vorsieht und sich dabei ausdrücklich auf Telekommunikationsvorgänge bezieht. Die 

Anzeigepflicht nach § 138 des Strafgesetzbuches hat Vorrang. 

(4) Befindet sich die Telekommunikationsanlage an Bord eines Fahrzeugs für Seefahrt oder Luftfahrt, so besteht die Pflicht 

zur Wahrung des Geheimnisses nicht gegenüber der Person, die das Fahrzeug führt oder gegenüber ihrer Stellvertretung. 

 

§100 TKG Störungen von Telekommunikationsanlagen und Missbrauch von 

Telekommunikationsdiensten 

(1) Soweit erforderlich, darf der Dienstanbieter zum Erkennen, Eingrenzen oder Beseitigen von Störungen oder Fehlern an 

Telekommunikationsanlagen die Bestandsdaten und Verkehrsdaten der Teilnehmer und Nutzer erheben und verwenden. 

(2) Zur Durchführung von Umschaltungen sowie zum Erkennen und Eingrenzen von Störungen im Netz ist dem Betreiber 

der Telekommunikationsanlage oder seinem Beauftragten das Aufschalten auf bestehende Verbindungen erlaubt, soweit 

dies betrieblich erforderlich ist. Das Aufschalten muss den betroffenen Gesprächsteilnehmern durch ein akustisches Signal 

angezeigt und ausdrücklich mitgeteilt werden. 

(3) Soweit erforderlich, darf der Dienstanbieter bei Vorliegen zu dokumentierender tatsächlicher Anhaltspunkte die 

Bestandsdaten und Verkehrsdaten erheben und verwenden, die zum Aufdecken sowie Unterbinden von 

Leistungserschleichungen und sonstigen rechtswidrigen Inanspruchnahmen der Telekommunikationsnetze und -dienste 

erforderlich sind. Zu dem in Satz 1 genannten Zweck darf der Dienstanbieter die erhobenen Verkehrsdaten in der Weise 

verwenden, dass aus dem Gesamtbestand aller Verkehrsdaten, die nicht älter als sechs Monate sind, die Daten derjenigen 

Verbindungen des Netzes ermittelt werden, für die tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht der rechtswidrigen 

Inanspruchnahme von Telekommunikationsnetzen und -diensten begründen. Insbesondere darf der Dienstanbieter aus 

den nach Satz 1 erhobenen Verkehrsdaten und den Bestandsdaten einen pseudonymisierten Gesamtdatenbestand bilden, 

der Aufschluss über die von den einzelnen Teilnehmern erzielten Umsätze gibt und unter Zugrundelegung geeigneter 

Missbrauchskriterien das Auffinden solcher Verbindungen des Netzes ermöglicht, bei denen der Verdacht einer 

Leistungserschleichung besteht. Die Daten der anderen Verbindungen sind unverzüglich zu löschen. Die 

Regulierungsbehörde und der oder die Bundesbeauftragte für den Datenschutz sind über Einführung und Änderung eines 

Verfahrens nach Satz 1 unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
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(4) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 darf der Dienstanbieter im Einzelfall Steuersignale erheben und 

verwenden, soweit dies zum Aufklären und Unterbinden der dort genannten Handlungen unerlässlich ist. Die Erhebung 

und Verwendung von anderen Nachrichteninhalten ist unzulässig. Über Einzelmaßnahmen nach Satz 1 ist die 

Regulierungsbehörde in Kenntnis zu setzen. Die Betroffenen sind zu benachrichtigen, sobald dies ohne Gefährdung des 

Zwecks der Maßnahmen möglich ist. 

 

3. Schutz von Geschäftsgeheimnissen nach Wettbewerbsrecht (UWG) 

§ 17 Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

(1) Wer als eine bei einem Unternehmen beschäftigte Person ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das ihr im Rahmen 

des Dienstverhältnisses anvertraut worden oder zugänglich geworden ist, während der Geltungsdauer des 

Dienstverhältnisses unbefugt an jemand zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der 

Absicht, dem Inhaber des Unternehmens Schaden zuzufügen, mitteilt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, 

dem Inhaber des Unternehmens Schaden zuzufügen, 

 

1. sich ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis durch 

a) Anwendung technischer Mittel, 

b) Herstellung einer verkörperten Wiedergabe des Geheimnisses oder 

c) Wegnahme einer Sache, in der das Geheimnis verkörpert ist, 

unbefugt verschafft oder sichert oder 

 

2. ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das er durch eine der in Absatz 1 bezeichneten Mitteilungen oder durch eine 

eigene oder fremde Handlung nach Nummer 1 erlangt oder sich sonst unbefugt verschafft oder gesichert hat, unbefugt 

verwertet oder jemandem mitteilt. 

 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. 

Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter  

1. gewerbsmäßig handelt, 

2. bei der Mitteilung weiß, dass das Geheimnis im Ausland verwertet werden soll, oder 

3. eine Verwertung nach Absatz 2 Nr. 2 im Ausland selbst vornimmt. 

(5) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen 

Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält. 

 

4. Schutz von Daten und Geschäftsgeheimnissen nach dem Strafgesetzbuch 

§ 202a Ausspähen von Daten 

(1) Wer unbefugt Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, sich 

oder einem anderen verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
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(2) Daten im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche, die elektronisch, magnetisch oder sonst nicht unmittelbar wahrnehmbar 

gespeichert sind oder übermittelt werden. 

 

§ 202b Abfangen von Daten 

Wer unbefugt sich oder einem anderen unter Anwendung von technischen Mitteln nicht für ihn bestimmte Daten (§ 202a 

Abs. 2) aus einer nichtöffentlichen Datenübermittlung oder aus der elektromagnetischen Abstrahlung einer 

Datenverarbeitungsanlage verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat 

nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. 

§ 202c Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten 

(1) Wer eine Straftat nach § 202a oder § 202b vorbereitet, indem er 

1. Passwörter oder sonstige Sicherungscodes, die den Zugang zu Daten (§ 202a Abs. 2) ermöglichen, oder 

2. Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist, herstellt, sich oder einem anderen 

verschafft, verkauft, einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe 

bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

 

§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein 

Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm […] anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes 

Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm […] anvertraut worden oder sonst 

bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche 

Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfasst worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht 

anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen 

Verwaltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt. 

(2a) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beauftragter für den Datenschutz unbefugt ein fremdes Geheimnis 

im Sinne dieser Vorschriften offenbart, das einem in den Absätzen 1 und 2 Genannten in dessen beruflicher Eigenschaft 

anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist und von dem er bei der Erfüllung seiner Aufgaben als Beauftragter für 

den Datenschutz Kenntnis erlangt hat. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod des Betroffenen 

unbefugt offenbart. 

(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu 

schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 

 

§ 204 Verwertung fremder Geheimnisse 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, zu dessen Geheimhaltung er 

nach § 203 verpflichtet ist, verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) § 203 Abs. 4 gilt entsprechend. 

 

http://dejure.org/gesetze/StGB/202a.html
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§ 263a Computerbetrug 

(1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines 

anderen dadurch beschädigt, dass er das Ergebnis eines Datenverarbeitungsvorgangs durch unrichtige Gestaltung des 

Programms, durch Verwendung unrichtiger oder unvollständiger Daten, durch unbefugte Verwendung von Daten oder 

sonst durch unbefugte Einwirkung auf den Ablauf beeinflusst, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 

bestraft. 

(2) § 263 Abs. 2 bis 7 gilt entsprechend. 

(3) Wer eine Straftat nach Absatz 1 vorbereitet, indem er Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen 

Tat ist, herstellt, sich oder einem anderen verschafft, feilhält, verwahrt oder einem anderen überlässt, wird mit Freiheitsstrafe 

bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(4) In den Fällen des Absatzes 3 gilt § 149 Abs. 2 und 3 entsprechend. 

 

§ 303a Datenveränderung 

(1) Wer rechtswidrig Daten (§ 202a Abs. 2) löscht, unterdrückt, unbrauchbar macht oder verändert, wird mit Freiheitsstrafe 

bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

 

§ 303b Computersabotage 

(1) Wer eine Datenverarbeitung, die für einen fremden Betrieb, ein fremdes Unternehmen oder eine Behörde von 

wesentlicher Bedeutung ist, dadurch stört, dass er  

1. eine Tat nach § 303a Abs. 1 begeht oder 

2. eine Datenverarbeitungsanlage oder einen Datenträger zerstört, beschädigt, unbrauchbar macht, beseitigt oder 

verändert, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

 

5. Schutz von Urheberrechten und Datenbanken 

§ 106 Unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke 

(1) Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung des Berechtigten ein Werk oder eine 

Bearbeitung oder Umgestaltung eines Werkes vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt, wird mit Freiheitsstrafe 

bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

 

§ 108 Unerlaubte Eingriffe in verwandte Schutzrechte 

(1) Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung des Berechtigten (...) 

8. eine Datenbank entgegen § 87b Abs. 1 verwertet, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar 

 


